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Es ist die Anschrift und die Einrichtung anzugeben.  

Arbeitsbereich Dezernat, Abteilung, Bereich. 

Angabe der auszuführenden Tätigkeit mit der Maschine/ 
Anlage/dem Gerät.  

Genaue Bezeichnung der Maschine/Anlage angeben. 

Symbole: Warnschilder und Warnzeichen hinzufügen 
(s. Vorlage ab Seite 2). 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln sind in der 
Bedienungsanleitung der Maschinen/Anlage zu finden und 
sollten bei der Erstellung der BA immer berücksichtigt 
werden. Weitere Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen 
ergeben sich aus dem Handhabung mit der Maschine. Der 
Standort und daraus resultierende Einflüsse auf die 
Maschine/Anlage müssen berücksichtigt werden. Die 
erforderliche Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist 
ebenfalls anzugeben. 

Gebotszeichen hinzufügen (s. Vorlage ab Seite 2). 

Verhalten im Gefahrenfall bzw. bei Störungen kann aus der 
Vorlage übernommen werden. Besondere 
Verhaltensweisen bei Störungen müssen noch hinzugefügt 
werden.  

Bei Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe kann der Inhalt 
übernommen und um weitere Maßnahmen ergänzt 
werden. Die Symbole sind an die Anweisung anzupassen 
(s. Vorlage ab Seite 2). 

Es sind Maßnahmen zur Instandhaltung anzugeben, sie 
dienen dem Erhalt der Funktionsfähigkeit der Maschine/ 
Anlage oder der PSA. Die Prüffrist ist einzutragen. 
Informationen zur sachgerechten Entsorgung sind 
nachzutragen, z.B. Entsorgung über Dez. E, Zwischenlager 
etc. 

 

Die fertigen Betriebsanweisungen müssen mit den 
Beschäftigten durchgesprochen werden. Dies erfolgt am 
einfachsten im Zuge einer dokumentierten Unterweisung. 
Weiter müssen Betriebsanweisungen an geeigneten Stellen 
ausgelegt oder ausgehängt werden, so dass sie jederzeit 
von den Beschäftigten gelesen werden können. Alleiniges 
Auslegen oder Aushändigen von Betriebsanweisungen 
reicht nicht aus. 

 

Arbeitsplatz nähere Bezeichnung der Räumlichkeit (Raum, Etage 
oder Geschoß) angeben. 

Stand (Revision) ist eine fortlaufende Nummer. Diese immer 
hochzählen dazu kommt das Erstellungsjahr.  

Verfasser der Betriebsanweisung, nicht der/die Verantwortliche/ 
die Führungskraft. 

Gefahren für Mensch und Umwelt, hier nur Gefahren aufzählen 
(Bsp. Bereich freihalten -> Gefahr durch herabfallende Teile). 
Informationen dazu sind in der Bedienungsanleitung und 
Herstellerinformation der Maschinen/Anlagen zu finden. 
Es sind die Gefährdungen zu berücksichtigen, die von den 
Maschinen/Anlagen, den eingesetzten Betriebsmitteln, den 
eingesetzten Stoffen und von den entstehenden Produkten und 
Abfällen ausgehen. Gefährdungen können auch aufgrund von 
bestimmten Arbeitsverfahren auftreten. Die Gefährdungen 
können mechanischer, chemischer, biologischer oder 
physikalischer Art sein; z.B. Stäube, sich lösende, umherfliegende 
Teile, Funkenbildung oder Verfangen von Kleidung/Haaren in sich 
bewegenden Teilen.  

Verbotszeichen hinzufügen (s. Vorlage ab Seite 2).  

Weitere Symbole können erforderlich sein und helfen zum 
besseren Verständnis. 

Die Telefonnummern können übernommen werden. Die 
Telefonnummer der verantwortlichen Führungskraft nachtragen. 

Ersthelfende und Erste-Hilfematerial muss ausgefüllt werden. 
Wichtig: Alle Ersthelfenden benennen und Telefonnummern 
eintragen. Informationen zu Ersthelfenden und Material findet 
sich unter Notfallmanagement der Bereiche. Bei Tätigkeiten 
außerhalb der JLU, Standort Gießen, sind die Telefonnummern 
den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 

Die Betriebsanweisung mit dem Ausstellungsdatum, dem Namen 
und der Unterschrift der Leitung der Einrichtung versehen. 

 

Betriebsanweisungen sind regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen 
und ggf. an neue Erkenntnisse (z.B. nach einem Arbeitsunfall) 
anzupassen.  


